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RS OGH 2019/9/24 6Ob160/19a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.2019

Norm

GmbHG §89 Abs2

Rechtssatz

Nach § 89 Abs 2 GmbHG kann das Gericht aus wichtigen Gründen neben oder anstelle der geborenen Liquidatoren

(ehemalige Geschäftsführer) andere Liquidatoren ernennen. Gegen diese Entscheidung kann zwar Rekurs erhoben

werden; die Abberufung der Liquidatoren wirkt allerdings sofort, ohne dass der Ausspruch einer vorläu7gen

Verbindlichkeit und Vollstreckbarkeit iSd § 44 AußStrG erforderlich wäre.
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